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Öffentliche Bekanntmachung 

über die öffentliche Auslegung des Entwurfes des 
Berichts der „Kommunalen Wärmeplanung der Stadt Rathenow“ gemäß §7 i.V.m. 

§13 Abs. 4 Wärmeplanungsgesetz (WPG) 

Die Stadt Rathenow hat von Oktober 2024 bis November 2025 die kommunale Wärmeplanung 

auf den Weg gebracht. Ziel der kommunalen Wärmeplanung ist es, die Möglichkeiten der 

Umstellung der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien zu prüfen und darzustellen, um 

einen Beitrag zur umweltfreundlichen Wärmeversorgung unserer Stadt Rathenow bis 2045 

(Klimaschutzziel verankert im Grundgesetz) zu leisten. 

Der Entwurf des Wärmeplans umfasst: 

- die Ergebnisse der Eignungsprüfung nach § 14 WPG, 

- die Ergebnisse der Bestandsanalyse nach § 15 WPG, 

- die Ergebnisse der Potenzialanalyse nach § 16 WPG, 

- das Zielszenario nach § 17 WPG, 

- die Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete nach  

§ 18 WPG, 

- die Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr nach § 19 WPG sowie 

- die Umsetzungsstrategie nach § 20 WPG. 

Der Entwurf des Berichtes sowie die Steckbriefe der Teilgebiete und die Maßnahmensteckbriefe 

sind gemäß §7 i.V.m. §13 Abs. 4 WPG in der Zeit  

vom Montag, 24.11.2025 bis einschließlich Montag, 19.01.2026 

im Internet unter dem Link  

Klimaschutz - Stadt Rathenow in den Rubriken: Wirtschaft & Standort > Stadtentwicklung > 

Klimaschutz > Woran wir aktuell arbeiten > Kommunale Wärmeplanung (KWP) > „Bericht zur 

Kommunalen Wärmeplanung“ 

und zusätzlich im zentralen Landesportal des Landes Brandenburg unter dem Link 

https://blp.brandenburg.de einsehbar. 

Zusätzlich liegen die o. g. Unterlagen vom 24.11.2025 bis einschließlich 19.01.2026 während  

der Dienststunden: 
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   montags, mittwochs in der Zeit von  08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr, 

   dienstags, donnerstags in der Zeit von  08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.30 Uhr und  

   freitags in der Zeit von  08.00 - 12.00 Uhr 

in der Stadtverwaltung Rathenow, Berliner Str. 15, 14712 Rathenow, im 1. Obergeschoss, Raum 

123 zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 

Jeder, der die v. g. Unterlagen im Rathaus einsehen möchte wird gebeten, sich in der 

Information im Erdgeschoss anzumelden. 

Das Untersuchungsgebiet der Kommunalen Wärmeplanung: 

Das Untersuchungsgebiet der KWP erstreckt sich auf das gesamte Stadtgebiet Rathenows, wie in 

der obigen Karte abgebildet. 

Hinweise: 

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist (vom 24.11.2025 bis einschließlich 19.01.2026) 

können von Jedem Stellungnahmen abgegeben werden. Die Stellungnahmen sollen elektronisch 

an klimaschutz@stadt-rathenow.de übermittelt werden, können bei Bedarf aber auch auf anderem 

Weg abgegeben werden. 

Abbildung 1Wärmeliniendichte Rathenows im Jahr 2023
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Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht rechtszeitig abgegeben 

worden sind, können bei der Beschlussfassung über die Kommunale Wärmeplanung 

unberücksichtigt bleiben. 

Datenschutz: 

Datenschutzhinweis: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage der Art. 6 

Abs. 1 Buchst. E (DSGVO) i.V. mit § 13 Abs. 4 WPG. und dem Brandenburgischen 

Datenschutzgesetz. Wer eine Stellungnahme ohne Absenderangaben abgibt, erhält keine 

Mitteilung über das Ergebnis der Abwägung. Weitere Informationen sind im Formblatt 

„Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach 

BauGB (Art. 13 DSGVO)“ enthalten, welches mit ausliegt. 

Rathenow, den 17.11.2025 

gez. Jörg Zietemann 

Bürgermeister 
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